
Das Verbraucher-

insolvenzverfahren

So können Sie 

Ihren Schuldenberg überwinden. 

Haben Sie mindestens eine Verbindlichkeit aus
früherer Selbstständigkeit, so können Sie kein
Verbraucherinsolvenzverfahren beantragen, wenn
Forderungen aus Arbeitsverhältnissen bestehen,
wie z. B. nicht entrichtete Sozialver-sicherungs-
beiträge bzw. Lohnsteuer, oder wenn Sie bei ins-
gesamt mehr als 19 Gläubigern verschuldet sind.
In diesen Fällen besteht jedoch die Möglichkeit,
ein Regelinsolvenzverfahren beim Insolvenzgericht
zu beantragen.

Erst ein Jahr nach Erteilung der Restschuld-
befreiung können Sie endgültig sicher sein, dass
Sie Ihre Schulden los geworden sind. 
Sollte sich herausstellen, dass Sie eine Ihrer
Mitwirkungspflichten bewusst verletzt haben,
können die Gläubiger bis dahin nachträglich bei
Gericht beantragen, Ihre Restschuldbefreiung zu
widerrufen.

SScchhuullddnneerrbbeerraattuunngg  iimm  LLaannddkkrreeiiss  RRaavveennssbbuurrgg::

Landratsamt Ravensburg
Gartenstraße 107
88212 Ravensburg 
Telefon: 0751/85-3182 oder 85-3181
Telefax: 0751/85-3105

Landratsamt Ravensburg 
- Außenstelle Wangen -
Liebigstraße 1
88239 Wangen i. A. 
Telefon: 07522/996-3681 oder 996-3682
Telefax: 07522/996-3606

Homepage: http://www.landkreis-ravensburg.de
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Ab Eröffnung des Insolvenzverfahrens (Schritt 3),
müssen Sie sich Ihren Gläubigern gegenüber für
die Dauer von sechs Jahren "wohlverhalten" und so
genannte Mitwirkungspflichten erfüllen.

Zum Beispiel müssen Sie:

eine angemessene Erwerbstätigkeit ausüben
und jede zumutbare Arbeit annehmen,
ererbtes Vermögen zur Hälfte herausgeben,
jeden Wohnsitz- und Arbeitsplatzwechsel be-
kannt geben.

Während dieser Zeit werden die pfändbaren Teile
Ihres Einkommens an den Treuhänder abgeführt.
Halten Sie diese Verpflichtungen ein, erteilt Ihnen
das Insolvenzgericht nach sechs Jahren die Rest-
schuldbefreiung.

Sie sind dann schuldenfrei!

BBiittttee  bbeeaacchhtteenn  SSiiee  ffoollggeennddee  wwiicchhttiiggee  RReeggeelluunnggeenn::

Einige Forderungen sind von der Restschuldbe-
freiung grundsätzlich ausgenommen: Geldstrafen,
Bußgelder und Forderungen aus vorsätzlich
begangenen unerlaubten Handlungen, wie zum
Beispiel Schmerzensgeld und Schadenswieder-
gutmachung.

Die Restschuldbefreiung gilt nicht automatisch
für Ehepartner, Mitverpflichtete und Bürgen.

Während des Insolvenzverfahrens müssen Sie
auf die jeweils pfändbaren Beträge Ihres Ein-
kommens verzichten.
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22..  DDeerr  ggeerriicchhttlliicchhee  SScchhuullddeennbbeerreeiinniigguunnggssppllaann

Sie haben nun die Möglichkeit, innerhalb von sechs
Monaten bei Ihrem Insolvenzgericht einen schrift-
lichen Antrag auf Verbraucherinsolvenz zu stellen.

Ihr Antrag muss Folgendes enthalten:

die Bescheinigung über das Scheitern der
außergerichtlichen Einigung,
gegebenenfalls einen Antrag auf Stundung der
Insolvenzkosten mit einer Erklärung, dass keine
Versagensgründe vorliegen,
Ihr Einkommens- und Vermögensverzeichnis,
das Verzeichnis Ihrer Gläubiger und deren
Forderungen,
den Schuldenbereinigungsplan,
Ihren Antrag auf Restschuldbefreiung,
Ihre Abtretung an den Treuhänder,
die Erklärung, dass Ihre Angaben vollständig und  
richtig sind.

Wenn das Gericht Ihre Unterlagen auf Vollständig-
keit geprüft hat, müssen Sie dem Gericht  innerhalb
von zwei Wochen Kopien vom Schuldenberei-
nigungsplan und von der Vermögensübersicht für
jeden Gläubiger nachreichen. Das Insolvenzgericht
unternimmt einen Regulierungsversuch und leitet
die Unterlagen mit Ihrem Schuldenbereinigungs-
plan an alle Gläubiger weiter. Dieser neue Plan
kann Ihrem ursprünglichen außergerichtlichen Eini-
gungsversuch entsprechen, kann aber auch Ände-
rungen beinhalten. Diesem Vorschlag müssen  jetzt
nicht mehr alle Gläubiger, sondern nur noch die
Mehrheit (nach Anzahl und nach Schuldsumme)
zustimmen. Die fehlende Zustimmung von Gläu-
bigern kann das Gericht unter bestimmten
Voraussetzungen ersetzen. Dazu ist ein Antrag
Ihrerseits auf Zustimmungsersetzung erforderlich.

Wird der gerichtliche Schuldenbereinigungsplan
angenommen, endet das gerichtliche Verfahren.
Sie müssen die Vereinbarungen einhalten. Danach
sind Sie von Ihren restlichen Schulden befreit.

Die IInnssoollvveennzzoorrddnnuunngg  ((IInnssOO)) bietet überschuldeten
Personen die Möglichkeit eines wirtschaftlichen Neu-
anfangs und gibt Hoffnung auf ein Leben ohne
Schulden. Am Ende einer aufwändigen Verfahrens-
kette können die restlichen Schulden erlassen wer-
den.

Das Verbraucherinsolvenzverfahren sieht drei Schritte
vor, die aus der Überschuldung führen können:

11..  DDiiee  aauußßeerrggeerriicchhttlliicchhee  EEiinniigguunngg
22..  DDeerr  ggeerriicchhttlliicchhee  SScchhuullddeennbbeerreeiinniigguunnggssppllaann
33..  DDiiee  RReessttsscchhuullddbbeeffrreeiiuunngg

11..  DDiiee  aauußßeerrggeerriicchhttlliicchhee  EEiinniigguunngg

Zuerst müssen Sie versuchen, sich mit all Ihren
Gläubigern auf der Grundlage eines Plans außer-
gerichtlich zu einigen. Sie müssen vorschlagen, wie
Sie sich die Schuldenbereinigung vorstellen.
Erkundigen Sie sich bitte vorher bei einer geeignten
Person oder einer geeigneten Stelle.

Geeignete Personen sind Rechtsanwälte, Steuer-
berater, Notare und Wirtschaftsprüfer. 
Geeignete Stellen sind grundsätzlich Schuldner-
beratungsstellen bei den Kommunen, den Wohl-
fahrtsverbänden und Kirchen, sofern sie diese
kostenlose Hilfe anbieten. In der Praxis gibt es
Unterschiede. Bitte informieren Sie sich frühzeitig.

Wenn alle Gläubiger Ihrem Plan zustimmen, müssen
Sie sich an die Vereinbarungen halten. Danach sind
Sie von Ihren restlichen Schulden befreit.

Wird Ihr Vorschlag auch nur von eeiinneemm Gläubiger
abgelehnt oder veranlasst ein Gläubiger während
der Verhandlungen Pfändungen, dann scheitert der
außergerichtliche Einigungsversuch. Sie benötigen
hierüber eine Bescheinigung einer geeigneten
Person oder einer geeigneten Stelle.

33..  DDiiee  RReessttsscchhuullddbbeeffrreeiiuunngg

Scheitert auch der gerichtliche Einigungsversuch,
prüft das Gericht nunmehr, ob die Voraussetzungen
für die Eröffnung des vereinfachten Insolvenzver-
fahrens vorliegen, nämlich ob:

Zahlungsunfähigkeit droht oder besteht,
die Verfahrenskosten aufgebracht werden können
oder ob die beantragte Stundung der Insolvenz-
kosten bewilligt werden kann.

Ist das Verfahren eröffnet, wird Ihr ppffäännddbbaarreess
Sach- und Geldvermögen durch einen vom Gericht
eingesetzten Treuhänder verwertet. Gleichzeitig
macht das Insolvenzgericht die Durchführung des
Verfahrens via Internet öffentlich bekannt. Für
Gläubiger, deren Forderungen vergessen worden
sind, besteht die Möglichkeit, jetzt noch dem
Verfahren beizutreten, um bei einer Verteilung des
pfändbaren Einkommens berücksichtigt zu werden.

Die Gläubiger können im so genannten Schlusster-
min Gründe vorbringen, die eine Schuldenbefreiung
verhindern.

Zum Beispiel wenn Sie:

in den letzten drei Jahren falsche oder unvoll-
ständige Angaben über Ihre wirtschaftlichen
Verhältnisse gemacht haben,
im letzten Jahr vor der Antragstellung unange-
messene Verbindlichkeiten eingegangen sind,
wegen Insolvenzbetruges strafrechtlich verurteilt
worden sind.

Werden keine Versagensgründe festgestellt, kün-
digt das Insolvenzgericht die Restschuldbefreiung
an.

✓

✓

✓
✓

✓
✓
✓
✓

✓
✓

✓

✓

✓



<<
  /ASCII85EncodePages false
  /AllowTransparency false
  /AutoPositionEPSFiles true
  /AutoRotatePages /All
  /Binding /Left
  /CalGrayProfile (Dot Gain 20%)
  /CalRGBProfile (sRGB IEC61966-2.1)
  /CalCMYKProfile (U.S. Web Coated \050SWOP\051 v2)
  /sRGBProfile (sRGB IEC61966-2.1)
  /CannotEmbedFontPolicy /Warning
  /CompatibilityLevel 1.4
  /CompressObjects /Tags
  /CompressPages true
  /ConvertImagesToIndexed true
  /PassThroughJPEGImages true
  /CreateJDFFile false
  /CreateJobTicket false
  /DefaultRenderingIntent /Default
  /DetectBlends true
  /ColorConversionStrategy /LeaveColorUnchanged
  /DoThumbnails false
  /EmbedAllFonts true
  /EmbedJobOptions true
  /DSCReportingLevel 0
  /SyntheticBoldness 1.00
  /EmitDSCWarnings false
  /EndPage -1
  /ImageMemory 1048576
  /LockDistillerParams false
  /MaxSubsetPct 100
  /Optimize true
  /OPM 1
  /ParseDSCComments true
  /ParseDSCCommentsForDocInfo true
  /PreserveCopyPage true
  /PreserveEPSInfo true
  /PreserveHalftoneInfo false
  /PreserveOPIComments false
  /PreserveOverprintSettings true
  /StartPage 1
  /SubsetFonts true
  /TransferFunctionInfo /Apply
  /UCRandBGInfo /Preserve
  /UsePrologue false
  /ColorSettingsFile ()
  /AlwaysEmbed [ true
  ]
  /NeverEmbed [ true
  ]
  /AntiAliasColorImages false
  /DownsampleColorImages true
  /ColorImageDownsampleType /Bicubic
  /ColorImageResolution 300
  /ColorImageDepth -1
  /ColorImageDownsampleThreshold 1.50000
  /EncodeColorImages true
  /ColorImageFilter /DCTEncode
  /AutoFilterColorImages true
  /ColorImageAutoFilterStrategy /JPEG
  /ColorACSImageDict <<
    /QFactor 0.15
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /ColorImageDict <<
    /QFactor 0.15
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /JPEG2000ColorACSImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /JPEG2000ColorImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /AntiAliasGrayImages false
  /DownsampleGrayImages true
  /GrayImageDownsampleType /Bicubic
  /GrayImageResolution 300
  /GrayImageDepth -1
  /GrayImageDownsampleThreshold 1.50000
  /EncodeGrayImages true
  /GrayImageFilter /DCTEncode
  /AutoFilterGrayImages true
  /GrayImageAutoFilterStrategy /JPEG
  /GrayACSImageDict <<
    /QFactor 0.15
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /GrayImageDict <<
    /QFactor 0.15
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /JPEG2000GrayACSImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /JPEG2000GrayImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /AntiAliasMonoImages false
  /DownsampleMonoImages true
  /MonoImageDownsampleType /Bicubic
  /MonoImageResolution 1200
  /MonoImageDepth -1
  /MonoImageDownsampleThreshold 1.50000
  /EncodeMonoImages true
  /MonoImageFilter /CCITTFaxEncode
  /MonoImageDict <<
    /K -1
  >>
  /AllowPSXObjects false
  /PDFX1aCheck false
  /PDFX3Check false
  /PDFXCompliantPDFOnly false
  /PDFXNoTrimBoxError true
  /PDFXTrimBoxToMediaBoxOffset [
    0.00000
    0.00000
    0.00000
    0.00000
  ]
  /PDFXSetBleedBoxToMediaBox true
  /PDFXBleedBoxToTrimBoxOffset [
    0.00000
    0.00000
    0.00000
    0.00000
  ]
  /PDFXOutputIntentProfile ()
  /PDFXOutputCondition ()
  /PDFXRegistryName (http://www.color.org)
  /PDFXTrapped /Unknown

  /Description <<
    /FRA <>
    /ENU (Use these settings to create PDF documents with higher image resolution for improved printing quality. The PDF documents can be opened with Acrobat and Reader 5.0 and later.)
    /JPN <FEFF3053306e8a2d5b9a306f30019ad889e350cf5ea6753b50cf3092542b308000200050004400460020658766f830924f5c62103059308b3068304d306b4f7f75283057307e30593002537052376642306e753b8cea3092670059279650306b4fdd306430533068304c3067304d307e305930023053306e8a2d5b9a30674f5c62103057305f00200050004400460020658766f8306f0020004100630072006f0062006100740020304a30883073002000520065006100640065007200200035002e003000204ee5964d30678868793a3067304d307e30593002>
    /DEU <>
    /PTB <>
    /DAN <>
    /NLD <>
    /ESP <>
    /SUO <>
    /ITA <>
    /NOR <>
    /SVE <>
  >>
>> setdistillerparams
<<
  /HWResolution [2400 2400]
  /PageSize [612.000 792.000]
>> setpagedevice


